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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Problèmes politiques fondamentaux

2015 wird es 200 Jahre her sein, seit die damaligen Grossmächte der Schweiz am
Wiener Kongress nicht nur immerwährende Neutralität zuerkannten, sondern den
Staatenbund auch um Genf, Neuenburg und Wallis erweiterten. Die drei Westschweizer
Kantone planen Festakte zu ihrem 200-Jahr-Jubiläum, wobei einzelne Jubiläumsakte
bereits 2014 Gestalt annahmen. Am 12. September des Berichtsjahres hielten die
Regierungen der drei Kantone ihre Sitzungen in Bern ab. Das Datum wurde gewählt, weil
just 200 Jahre früher die Tagsatzung entschlossen hatte, die drei unter
napoleonischem Einfluss stehenden, aber schon längere Zeit lose mit der
Eidgenossenschaft verbundenen Gebiete wie von den Grossmächten geplant
aufzunehmen, was allerdings beim Wiener Kongress bestätigt werden musste. Im
Kanton Genf hatten die Feierlichkeiten gar bereits im Dezember 2013 begonnen, als wie
jedes Jahr die Restauration, also der Abzug der französischen Truppen, gefeiert wurde.
Der Kanton Neuenburg feierte das Ereignis Mitte September mit kleineren Anlässen,
während im Kanton Wallis erst für 2015 Festivitäten geplant sind. Weniger Anlass zum
Feiern sind die Entscheide des Wiener Kongresses im Kanton Jura. 1815 wurde das
jurassische Territorium des Fürstbischofs von Basel dem Kanton Bern zugeschlagen, um
diesen für den Verlust der Untertanengebiete Aargau und Waadt zu entschädigen. Die
vor 200 Jahren in Wien gefällten Entscheide sorgten damit auch dafür, dass die Schweiz
zu einem Staat mit einer gewichtigen französischsprachigen Minderheit werden sollte. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 12.09.2014
MARC BÜHLMANN

Questions de constitution

Nach 17 Jahren Vorarbeit legte der Tessiner Staatsrat Ende Dezember den Entwurf für
eine neue Kantonsverfassung vor, die vierte seit Bestehen des Kantons. Die heute
gültige Verfassung ist seit 1830 in Kraft und damit die älteste der Schweiz. Die neue
Konstitution bestätigt und ergänzt die anerkannten Menschen- und Sozialrechte.
Neuerungen sind im Bereich der Volksrechte, der Wahl der politischen Instanzen sowie
des Kirchenwesens vorgesehen, wobei der Regierungsrat für die umstrittensten
Themen Varianten vorschlägt. So sieht der Entwurf keine eindeutige Regelung der
generellen Einführung des Majorz- oder Proporzwahlrechts, der politischen und
finanziellen Stellung der Kirchen, der Frage des Amtszwangs sowie der Einführung des
aktiven kommunalen Stimm- und Wahlrechts für die ausländische Mitbevölkerung vor.
Geplant ist dagegen eine Neuregelung des Wahlrechts der Ständeräte, deren einer vom
Regierungsrat ernannt werden soll, und der Unvereinbarkeit zwischen kantonalen und
eidgenössischen politischen Ämtern, weiter die Verdoppelung der nötigen Zahl der
Unterschriften für Initiativen und Referenden, die Einführung des Finanzreferendums,
die Möglichkeit, neben der Regierung auch das Parlament sowie die
Gemeindebehörden abzuberufen und die Einreichung einer Gesetzesinitiative durch
ein Viertel (62) der Gemeinden. 2

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 27.12.1994
DIRK STROHMANN

In der Sommersession genehmigte der Ständerat sowohl die Totalrevision der
Ausserrhoder Verfassung wie die Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich,
Luzern, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Aargau, Genf und Jura. Der
Nationalrat folgte ihm darin im Herbst. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.09.1996
DIRK STROHMANN

Die Bundesversammlung genehmigte die Verfassungsänderungen in den Kantonen
Genf, Graubünden, Obwalden, Schaffhausen, Wallis und Zug. Später hiess sie auch die
Revision der Kantonsverfassungen von Nidwalden, Obwalden und St. Gallen gut. Noch
nicht verabschiedet waren zu Jahresende die vom Bundesrat im September
beantragten Genehmigungen der neuesten Revisionen der Verfassungen der Kantone
Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Waadt und Zug. 4

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 04.12.1997
HANS HIRTER
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Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Genehmigung der am 14. Dezember 1997
vom Volk angenommenen totalrevidierten Verfassung des Kantons Tessin, was der
Ständerat noch im Berichtsjahr vollzog. Die Bundesversammlung stimmte zudem den
Verfassungsänderungen in den Kantonen Luzern, Obwalden, Schaffhausen, Waadt und
Zug sowie den vom Bundesrat im Berichtsjahr neu vorgelegten teilrevidierten
Verfassungen von Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Uri zu. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.09.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.03.1999
HANS HIRTER

Das nationale Parlament hiess Teilrevisionen der Verfassungen der Kantone Zürich,
Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Wallis, Genf und Jura gut.
Dabei wurde, dies eine Seltenheit, im Fall der Genfer Verfassung auch materiell zu einer
Neuerung Stellung genommen: Der Aargauer Ständerat Reimann (svp) gab seinem
Erstaunen darüber Ausdruck, dass sich der Kanton Genf den Verfassungsauftrag
gegeben hat, mit seinen Staatsbetrieben auf dem liberalisierten
Telekommunikationsmarkt aktiv zu werden. In der Herbstsession wurden auch
Verfassungsteilrevisionen der Kantone Nidwalden, Basel-Land, Thurgau und Genf
sanktioniert. 7

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 14.06.2000
HANS HIRTER

Der Kanton Genf ist einer der letzten, der seine Verfassung noch nicht totalrevidiert
hat. Ein Vorstoss der Freisinnigen, die aus dem Jahre 1847 stammende Verfassung einer
vollständigen Überarbeitung zu unterziehen, konnte nur einen Teilerfolg erzielen. Der
Grosse Rat entschied, dieses Anliegen von einer parlamentarischen Kommission
überprüfen zu lassen. Das selbe Vorgehen war, ohne dass sich daraus konkrete Folgen
ergeben hätten, bereits 2001 bei der Behandlung eines ähnlichen Antrags beschlossen
worden. 8

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 03.09.2005
HANS HIRTER

Im Kanton Genf wuchs die Überzeugung, dass es an der Zeit wäre, auch die eigene, bei
weitem älteste Kantonsverfassung einer Totalrevision zu unterziehen. Die fünf
Regierungsparteien (CVP, FDP, GP, LP und SP) einigten sich darauf, im Parlament den
Vorstoss für die Bildung eines Verfassungsrats zu unterstützen. Eine vorberatende
Parlamentskommission arbeitete in der Folge einen entsprechenden Gesetzesentwurf
aus. 9

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 12.12.2006
HANS HIRTER

Im Kanton Genf rückte die Totalrevision der ältesten Kantonsverfassung näher. Das
Parlament unterstützte mit 63 zu 8 Stimmen bei 9 Enthaltungen den Vorschlag einer
vorberatenden Kommission, das Volk einen 80köpfigen Verfassungsrat wählen zu
lassen. Um auch Minderheiten eine Partizipationsmöglichkeit zu verschaffen, soll das
für die Grossratswahlen geltende Quorum von 7% für diesen Rat auf 3% gesenkt
werden. Die Volksabstimmung über diesen Parlamentsbeschluss fand im Berichtsjahr
noch nicht statt. 10

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 04.05.2007
HANS HIRTER

Im Kanton Genf stimmten die Bürgerinnen und Bürger im Februar mit einem Ja-
Stimmenanteil von 79% dem Projekt zu, durch einen Verfassungsrat eine neue
kantonale Verfassung ausarbeiten zu lassen. Im Herbst wählten sie diesen achtzig
Mitglieder zählenden Verfassungsrat. Die parteipolitische Zusammensetzung kam
ähnlich heraus wie diejenige des Grossen Rates. Erfolgreich waren auch einige
parteiunabhängige Listen. So erzielte die der Linken zuzuordnende Rentnervereinigung
Avivo neun Sitze und eine Arbeitgeberliste kam auf sechs Mandate. Insgesamt sind die
bürgerlichen Kräfte leicht in der Überzahl. Zur allgemeinen Überraschung sind im
Genfer Verfassungsrat die Frauen (Anteil von 17,5%) und, bei einem Durchschnittsalter
der Abgeordneten von 56 Jahren, vor allem die Jungen sehr schlecht vertreten. 11

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 19.10.2008
HANS HIRTER
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Im Kanton Genf nahm der im Vorjahr gewählte Verfassungsrat im Februar seine auf
rund drei Jahre veranschlagte Arbeit auf. 12

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 02.02.2009
HANS HIRTER

Identité nationale

Ohne lange Diskussionen hiessen National- und Ständerat die von den Schweizer
Demokraten am 25. Oktober 1990 eingereichte „Volksinitiative Für einen arbeitsfreien
Bundesfeiertag“ mit 62 zu 2 resp. 22 zu 6 Stimmen gut. In bezug auf den Begriff
arbeitsfrei, welcher im Initiativtext nur ungenau definiert war, wies der
Kommissionssprecher der kleinen Kammer darauf hin, dass dieser Feiertag gemäss
Bundesrat nicht kompensiert wird, falls er auf einen Sonntag fällt, dass er aber von
Arbeitnehmern kompensiert werden kann, wenn er in den Ferien auf einen andern Tag
als auf den Sonntag fällt.

Obwohl die Schweizer Demokraten mit der Lancierung der Initiative patriotische Ziele
verfolgten, war ihr Vorschlag praktisch unbestritten, da auch die Attraktivität eines
zusätzlichen Feiertages sowie der Aspekt der einheitlichen Regelung eine wichtige Rolle
im Entscheidprozess spielten. Bis anhin war der 1. August in den Kantonen Zürich,
Schaffhausen, Thurgau, Tessin und Genf ein Feiertag, während in den andern Kantonen
entweder halbtags oder bis vier Uhr gearbeitet wurde. Im Vorfeld der Abstimmung
gaben einzig die allfälligen Kosten für die Arbeitgeber Anlass zu Diskussionen.

Für die Volksabstimmung gaben alle Parteien ausser den Grünen und der LP die Ja-
Parole heraus. Für die Liberalen bedeutete die Bundeskompetenz einen zu starken
Eingriff in den Föderalismus, weshalb sie das Begehren ablehnten; die Grünen
entschlossen sich für Stimmfreigabe, weil sie keine Initiative aus der
rechtsnationalistischen Ecke unterstützen wollten. In der SP sorgte der Umstand, dass
zwölf sozialdemokratische Abgeordnete im Abstimmungskomitee zusammen mit
Mitgliedern oder Sympathisanten der Schweizer Demokraten vertreten waren, für
Unmut. Die Gewerkschaften empfahlen die Ja-Parole, während sich der Arbeitgeber-
und der Gewerbeverband wegen der Belastung der Wirtschaft durch einen zusätzlichen
Feiertag bei voller Lohnzahlung gegen die Initiative stellten.

„Volksinitiative für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag“
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'492'285 (83,8%) / 20 6/2 Stände
Nein: 289'122 (16,2%)

Parolen:
Ja: FDP (*6), SP, CVP (*3), SVP (*2), AP, SD, LdU, EVP, PdA, EDU, Lega; SGB, CNG.
Nein: LP (*2); ZSAO, SGV.
Stimmfreigabe: GP (*3). 
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

In der Abstimmung vom 26. September befürworteten 83,8% der Stimmenden die
Initiative, wobei alle Kantone zustimmten. Der Kanton Appenzell Innerrhoden, der
schon überdurchschnittlich viele Feiertage kennt, unterstützte die Initiative mit 59,3%
am knappsten, während das Tessin und Genf mit 92,9% resp. 90,2% am deutlichsten
zustimmten. 13

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 26.09.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Obwohl der im August 2012 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
(SGG) angekündigte Wettbewerb für eine neue Nationalhymne noch nicht offiziell
ausgeschrieben war, erhielt die SGG bereits zahlreiche Vorschläge. Der neue
Geschäftsführer der SGG, Lukas Niederberger, gab am ersten August des Berichtjahres
die Bedingungen für den Anfang Dezember offiziell unter dem Namen CHymne
ausgerufenen Wettbewerb bekannt: In der ersten Hälfte des Jahres 2014 dürfen
Vorschläge eingereicht werden, die sich textlich an der Präambel der Bundesverfassung
orientieren und in deren neuen Melodie die heutige Hymne noch erkennbar ist. Eine
30köpfige Jury aus Kunst- und Medienschaffenden sowie Funktionären aus Sport- und
Kulturverbänden aus allen vier Sprachregionen soll dann in der zweiten Jahreshälfte

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.08.2013
MARC BÜHLMANN
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2014 den Siegerbeitrag küren und diesen dem Bundesrat übergeben mit der Bitte,
diesen als neue Nationalhymne zu bestimmen. Die Ankündigung wurde im eher
linksstehenden britischen Guardian von zahlreichen Online-Kommentaren begleitet.
Einzelne Kommentare lieferten gleich Vorschläge, etwa „Money, money, money“ von
Abba oder „Offshore Banking Business“ von der britischen Punk-Band „The Members“.
Im Inland rief der Vorschlag der SGG wenige, dafür gespaltene Reaktionen hervor.
Während auf der einen Seite eine mögliche Reform des antiquierten Textes begrüsst
wurde, wurde von rechtskonservativer Seite Kritik am Vorhaben laut. Eine Ende
Berichtjahr eingereichte Interpellation Keller (svp, NW) will vom Bundesrat wissen, wie
dieser zu den Plänen der SGG stehe, den Schweizerpsalm abzuschaffen. Die Weltwoche
warf der SGG vor, sich mit dem Wettbewerb gegen die patriotische Funktion der Hymne
und gegen ein Bekenntnis zu einer eigenständigen Schweiz zu richten. Auch auf
kantonaler Ebene war die Nationalhymne Diskussionsgegenstand. So hiess im Kanton
Tessin das Parlament einen Minderheitenantrag der parlamentarischen
Schulkommission gut, der die Nationalhymne zum Pflichtstoff für die Primarschule
bestimmte. Die geschlossenen Lega und SVP, fast alle CVP-Räte und die Hälfte der FDP-
Kantonsparlamentarier sorgten dafür, dass die „Bionda Aurora“ künftig zum
obligatorischen Schulstoff gehört. Dies war vorher lediglich im Kanton Aargau der Fall,
wo auf Anregung der SVP im Jahr 2008 die Nationalhymne zum Pflichtstoff erklärt
worden war. 14

Um die Bedeutung der aktuellen Nationalhymne zu unterstreichen, lancierte die
nationalkonservative Rechte in einigen Kantonen Vorstösse mit dem Ziel, das Erlernen
des Schweizer Psalms zum schulischen Pflichtstoff zu erklären. Dies war der SVP im
Kanton Aargau bereits 2008 und der Lega im Tessin 2013 gelungen. Eine Grundlage
fanden die Unterstützer dieser Forderung im Lehrplan21, in dem als musikalische
Kompetenz die singende Interpretation von Liedern aus unterschiedlichen Kulturen
gefordert wird. Verschiedene Bildungsdirektoren kündigten Mitte Juni in der
Sonntagspresse an, diesen Passus mit einem Obligatorium für das Beherrschen der
Nationalhymne umsetzen zu wollen. Ebenfalls im Juni nahm das Kantonsparlament im
Kanton Wallis einen auch vom Bildungsdirektor Oskar Freysinger (svp) unterstützten
Vorstoss der SVP an, der das Erlernen der Nationalhymne zur Schulpflicht erklären will.
Auch im Kanton Zürich wurde Ende September eine entsprechende, von der EDU und
der SVP gestützte Motion eingereicht. 15

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 21.06.2015
MARC BÜHLMANN

Im Schatten der eidgenössischen Abstimmung zur Reform der Altersvorsorge 2020
führte das Tessin als erster Kanton in der Schweiz das Schulfach Politische Bildung
ein. 63.4 Prozent der Stimmenden sagten Ja zum Schulfach «civica», mit welchem die
Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler künftig während mindestens zwei
Stunden pro Monat in Themen wie politische Institutionen der Schweiz oder Rechte
und Pflichten der Schweizer Bürgerinnen und Bürgern unterrichtet werden sollen. Mit
der vom Tessiner Stimmvolk angenommenen Vorlage soll der Staatskundeunterricht
auch in die postobligatorischen Tessiner Schulen Einzug halten, allerdings soll dort das
Fach nicht separat unterrichtet, sondern in bestehende Fächer integriert werden. Auf
Bundesebene hatte Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) bereits im Frühjahr 2017 vom
Bundesrat eine umfassende Strategie zur Förderung der politischen Bildung der
Bevölkerung gefordert. 16

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 24.09.2017
SAMUEL BERNET

Ende Januar 2017 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative ein, mit der die
Rehabilitierung von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9.
November 1932 verurteilter Personen gefordert wurde. An diesem Datum hatte – unter
der Federführung Georges Oltramares – eine Versammlung der rechtsextremen Partei
Union nationale stattgefunden, worauf die Genfer Sozialisten gleichentags eine
Gegendemonstration veranstaltet hatten. Vor dem Hintergrund des aufkeimenden
Totalitarismus in Europa, der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit hatte der
Regierungsrat des Kantons Genf heftige Zusammenstösse zwischen dem linken und
dem rechten Lager befürchtet und entsprechend die Armee aufgeboten, um die
öffentliche Sicherheit gewährleisten zu können. Während des Einsatzes hatte die
Armee auf Demonstranten geschossen, wobei 13 Menschen ums Leben gekommen und
65 verletzt worden waren. Im Sommer 1933 waren sieben Demonstranten von einem
Strafgericht des Bundes verurteilt worden.
Die Genfer Standesinitiative forderte, dass die Urteile des Strafgerichtes aufgehoben
und die sieben Demonstranten voll rehabilitiert werden. Ihre Verurteilung sei einzig

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 14.06.2018
SAMUEL BERNET
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deshalb erfolgt, weil sie sich der Staatsgewalt widersetzt hätten. Im Rückblick sei
eindeutig, dass der damalige geschichtliche Kontext ihre Verurteilung herbeigeführt
habe und nicht etwa eine direkte Verantwortung «für das traurige Ereignis vom 9.
November 1932». Vielmehr hätten die verurteilten Demonstranten «gegen den in der
Schweiz oder zumindest in Genf aufkommenden Faschismus gekämpft». Eine
Rehabilitierung der sieben Demonstranten käme einer Anerkennung ihres Kampfes «für
die gerechte Sache» gleich oder zumindest sei es ein offizielles Eingeständnis, dass
nicht sie alleine für die Toten und Verletzten verantwortlich seien, so der Inhalt der
Standesinitiative. 
Die RK-SR kam im April 2018 mit 5 zu 3 Stimmen zu einem anderen Schluss: Das Urteil
von 1933 sei «nach Regeln des Rechtsstaats korrekt zustande gekommen». Die Mehrheit
der Kommission beantragte dem Ständerat deshalb das Gerichtsurteil nicht aufzuheben
und der Standesinitiative keine Folge zu geben. RK-SR-Mitglied Andrea Caroni (fdp, AR)
führte die Haltung der Kommissionsmehrheit in der Ständeratsdebatte im Juni 2018
aus. Er hätte ein gewisses Verständnis gehabt, wenn der Kanton Genf den Bund
beauftragt hätte, den Armee-Einsatz – gemäss Caroni «das Gravierendste an den
ganzen Genfer Unruhen» – aufzuarbeiten. Doch hier ginge es darum, sich im
Nachhinein über ein ganz konkretes Gerichtsurteil hinwegzusetzen. Die Konsultation
des Urteils habe ergeben, dass die Verurteilten Gewalt angewandt hätten, dass sie mit
Schlagstöcken ausgerüstet gewesen wären, dass sie Polizisten und Armeeangehörigen
Waffen weggenommen, sie mit Steinen beworfen und verletzt hätten. Nach damaligem
Strafgesetz sei das strafbar gewesen und Caroni zeigte sich überzeugt, dass dieses
Urteil heute gleich gefällt würde. Der Ständerat schien dieser Argumentation
mehrheitlich zu folgen und entschied in der Abstimmung mit 24 zu 17 Stimmen (1
Enthaltung) der Standesinitiative keine Folge zu geben. 17

Der Tessiner Kantonsrat Tiziano Galeazzi (TI, svp) reichte im Juli 2018 im Tessiner
Parlament eine Anfrage ein, in welchem er das kantonale Bildungsdepartement DECS
darum bat, zu überprüfen, ob die Schulkinder den Schweizerpsalm singen können –
denn in Tessiner Schulen gehört die Nationalhymne seit 2013 zum Pflichtstoff. Die im
Oktober veröffentlichte Antwort des DECS lautete, es sei die Pflicht der Lehrerinnen
und Lehrer, diesen Stoff im Lehrplan zu berücksichtigen und die Überprüfung von
Bildungseinrichtungen gehöre zu den üblichen Massnahmen der zuständigen
Schulinspektoren.
Diese Antwort war für Galeazzi nicht zufriedenstellend, worauf er in einer privat auf
Facebook durchgeführten Umfrage herausgefunden habe, dass «längst nicht alle Kinder
mit den patriotischen Klängen vertraut» seien, wie die Aargauer Zeitung im Januar 2019
darüber berichtete. Regierungsrat und Vorsitzender des DECS Manuele Bertoli (TI, sp),
hatte deshalb in der Folge «Schulinspektoren, Schulleiter und andere Zuständige»
darauf hingewiesen, im laufenden Schuljahr zu überprüfen, wie es um die
Gesangsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stehe und allfälligen Nachholbedarf
zu decken.
Auch in den Kantonen Genf und Aargau kennt man ein «Hymnenobligatorium» und im
Wallis konnten nach einem Vorstoss 2015 Lehrer zumindest «ermutigt werden», die
Hymne an der Primarschule zu unterrichten; ähnliche Ideen in den Kantonen Solothurn
und Zürich sind in der Vergangenheit abgelehnt worden. 18

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 18.01.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Als Zweitrat behandelte der Nationalrat die Genfer Standesinitiative zur Rehabilitierung
von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9. November 1932
verurteilten Personen. Befürworter wie Roger Nordmann (sp, VD) oder Lisa Mazzone
(gp, GE) argumentierten, die Initiative wolle «Frieden im Kanton» herstellen und
historische Fehler korrigieren, welche landesweite Folgen gehabt hätten. Denn wenn
das Ereignis auch für die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung bereits in die Ferne
gerückt sei, so gebe es in Genf noch immer Zeitzeugen. Die von Bruno Walliser (svp, ZH)
vorgetragene Begründung der RK-NR, die beantragte, der Initiative keine Folge zu
geben, weil die damals gesprochenen Urteile korrekt gewesen und gemäss den Regeln
des Rechtsstaats gefällt worden seien, wurde von Andrea Gmür-Schönenberger (cvp,
LU), unterstützt. Sie betonte zusätzlich, es handle sich nicht um eine «question de
sentiment», sondern um eine «question de droit.» Die Argumente der Gegnerschaft
scheinen letztlich überzeugender gewesen zu sein: Der Nationalrat tat es dem Ständerat
gleich und entschied sich mit 113 zu 54 Stimmen bei 4 Enthaltungen, entsprechend der
Empfehlung seiner Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 19

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.05.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Expositions nationales et universelles

Von den anfänglich vier Projekten für eine Landesausstellung wurde das Walliser
Vorhaben im Januar zugunsten der geplanten Durchführung der Olympischen
Winterspiele im Jahr 2002 zurückgezogen. Dagegen stellten Genf und Neuenburg
Anfang März bzw. Ende April ihre Pläne öffentlich vor. Das "Swiss Expo" benannte
Projekt auf Genfer Boden dreht sich um drei thematische Pole: in einem ersten, dem
"Erbe der Schweiz" gewidmeten Schwerpunkt sollen traditionelle Kultur und Brauchtum
aufgezeigt werden; der zweite, "die Schweiz, lebendiges Modell für Europa"
überschriebene Bereich soll den Blick von der Vergangenheit auf eine Zukunft in und
mit Europa richten, während der dritte Pol dem Gehirn als Ausdruck menschlicher
Fähigkeiten und Kommunikation gewidmet ist. Die Neuenburger "Odyssee 2000"
dagegen steht thematisch unter dem Leitbegriff der "Zeit". Sie umfasst räumlich den
Neuenburger-, Murten- und Bielersee sowie die Aare bis Solothurn, wobei sowohl an
den Ufern wie auf den Gewässern selbst Ausstellungspavillons vorgesehen sind. 20

AUTRE
DATE: 31.12.1994
DIRK STROHMANN

Im Tessin monierte Marco Solari, die für ca. 2020 vorgesehene Eröffnung des
Gotthardbasistunnels mit einer Landesausstellung im Tessin und allfällig auch den
Nachbarkantonen Graubünden, Uri und Wallis zu kombinieren. Die Tessiner Regierung
nahm diese Idee auf und versprach, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Erste
Vorabklärungen über die Durchführung der nächsten Landesausstellung in ihrer Region
führten auch die Ostschweizer Kantone St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau durch. 21

DÉBAT PUBLIC
DATE: 13.09.2008
HANS HIRTER

Sowohl die Kantonsregierungen der Nordostschweiz als auch diejenigen des
Gotthardraums beschlossen, die Idee einer schweizerischen Landesausstellung in ihrer
Region vertieft analysieren zu lassen. Als Zeithorizont für die Durchführung der
Ausstellung steht für die Gebirgskantone das Jahr 2020, für die Nordostschweiz das
Zeitfenster 2022-2032 im Vordergrund. 22

DÉBAT PUBLIC
DATE: 11.04.2009
HANS HIRTER

Gleich zwei Projekte für Landesausstellungen wurden im Berichtsjahr diskutiert. Die
Kantone rund um den Gotthard (TI, UR, VS, GR) vertieften ihre Pläne für Gottardo 2020
und die Kantone der Bodenseeregion (TG, SH, SG, AI, AR) regten eine Expo Bodensee-
Rhein frühestens im Jahr 2027 an. Die Gotthard-Kantone, die ihre Expo zur Neat-
Eröffnung planten, haben im Berichtsjahr je 50 000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie gesprochen. Die laue Begeisterung, Streitigkeiten zwischen dem
Projektleiter Marco Solari und dem Bündner Regierungsrat Stefan Engler (CVP), aber
auch Termindruck liessen das Vorhaben jedoch sterben. Die Kantone einigten sich
immerhin auf ein Programm, mit welchem die Region gestärkt werden soll. Mit dem Aus
von Gottardo 2020 wurde die Diskussion für eine Landesausstellung in der Bodensee-
Region, zu der sich die involvierten Kantone grundsätzlich positiv zeigten, wieder
intensiviert. 23

DÉBAT PUBLIC
DATE: 27.12.2010
MARC BÜHLMANN

Neben dem Bund, der ein Gesamtbudget von CHF 23 Mio. beisteuerte, planten auch die
Kantone Tessin, Graubünden, Wallis und Uri, sowie die Städte Zürich, Genf und Basel
einen Auftritt an der Weltausstellung 2015 in Mailand. Mit der Belegung des
drittgrössten Pavillons versuchen die Anbieter davon zu profitieren, dass die Messe
erstmals direkt vor den Toren der Schweiz stattfindet: Nebst der Werbung für die
Eidgenossenschaft und die Grenzregionen soll insbesondere die Beziehung zu Italien
eine Aufwertung erfahren. Just der Südkanton bzw. die Lega stellte sich aber quer. Die
Protestpartei erzwang ein Referendum gegen den kantonalen Expo-Kredit von CHF 3,5
Mio: Mit dem Hinweis, dass nur Italien von dem Geld profitiere, konnte die Lega die
Tessiner Stimmbevölkerung überzeugen, die den Kredit Ende September an der Urne
mit 54,5% ablehnte. Zwar konnte die Tessiner Regierung noch CHF 1,5 Mio. aus dem
Swisslos-Fonds aktivieren; die Lega hatte gegen diesen Entscheid erfolglos vor
Bundesgericht Beschwerde eingereicht. Mit dem Nein wurde aber ein Imageschaden
befürchtet. Dem im August durch die Mailänder Staatsanwaltschaft aufgedeckten
Korruptionssumpf hatten sich die Schweizer Unternehmen durch die Unterzeichnung
von Legalitätsprotokollen entzogen. 24

DÉBAT PUBLIC
DATE: 29.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Am 1. Mai öffneten die Tore der Weltausstellung in Mailand, die um die Themen
Ernährung, Nachhaltigkeit und Ressourcenverteilung kreiste. Der Schweizer Auftritt, für
den das Parlament rund CHF 23 Mio. bewilligt hatte, stand unter dem Motto
Confooderatio. Der 4432 Quadratmeter grosse Pavillon der Schweiz fiel durch vier aus
Glashüllen bestehende Türme auf, in denen Lebensmittel zum Mitnehmen aufbewahrt
wurden: 2,5 Mio. Portionen Nestlé-Café – Schweizer Exportprodukt Nummer 1 –, 2 Mio.
Päckchen Salz, Wasser – aus dem Mailänder Grundwasser und nicht wie zuerst geplant
aber wegen starker Kritik schliesslich nicht umgesetzt aus Nestlé-Wasserflaschen – und
420'000 Säckchen mit getrockneten Apfelringen. Die Besucher durften sich bedienen,
wobei die Vorräte mit der Zeit abnahmen, was anhand des sinkenden "Pegelstandes"
der Lebensmittel in den glasigen Türmen sichtbar wurde. Das eigene Konsumverhalten
sollte so zum Nachdenken über die endliche Verfügbarkeit von Lebensmitteln anregen:
je mehr der einzelne konsumierte, desto weniger blieb den nächsten Expo-Gästen. 
Zu den vier Türmen im obersten Stockwerk wurden jeweils maximal 120 Personen per
Lift gleichzeitig zugelassen. Im frei zugänglichen Erdgeschoss wollten die
Gotthardkantone Graubünden, Tessin, Uri und Wallis ihre Bedeutung als Wasserschloss
Europas hervorheben. Im Zentrum der Ausstellung der vier Kantone stand ein
Granitblock, der den Gotthard symbolisierte – Wasser und Energie wurden hier zum
leitenden Motto. In einem weiteren Raum im Erdgeschoss wollten drei Städte mit
eigenen Ausstellungen die urbane und innovative Seite der Schweiz repräsentieren.
Basel, Genf und Zürich liessen sich ihre jeweilige Ausstellung rund je CHF 1,5 Mio.
kosten und beabsichtigten damit natürlich auch Standortmarketing. In die Kritik geriet
die Zusammenarbeit Basels mit dem Agrochemiekonzern Syngenta, der mit einem
Beitrag von CHF 200'000 nicht nur Hauptsponsor der baselstädtischen Ausstellung war,
sondern die Ausstellung auch aktiv mitgestaltete. Während der Basler
Regierungsratspräsident Guy Morin (BS, gp) die Zusammenarbeit verteidigte und auf die
Bedeutung des Unternehmens für die Welternährung hinwies, hoben verschiedene
NGOs und Umweltschutzkreise hervor, dass Syngenta in mehreren Ländern der
Verletzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten angeklagt sei. Einem solchen
Konzern eine Plattform und ein Meinungsmonopol zu bieten sei verwerflich. 
Neben den Kantonen und den Städten versuchten auch Schweizer
Lebensmittelproduzenten – allen voran die Bauern – die Weltausstellung als
Werbeplattform zu nutzen. Im Visier hatte man durchaus auch Schweizerinnen und
Schweizer, da mit rund 600'000 Besucherinnen und Besuchern aus der Schweiz
gerechnet wurde – etwa eineinhalbmal so viele Besucherinnen und Besucher als an der
Olma, der Schweizer Landwirtschaftsausstellung schlechthin. 
Das Urteil über den Schweizer Pavillon fiel insbesondere im Vergleich mit den
Ausstellungsobjekten der restlichen 144 Nationen, die auf dem 110 Hektaren grossen
Expo-Gelände präsent waren, recht zwiespältig aus. Wurden auf der einen Seite die
nüchterne Schlichtheit und die inhaltliche Konzentration auf das Thema der
Weltausstellung gelobt, wurde der Pavillon auf der anderen Seite als potthässlich
bezeichnet. Man sehe, dass der Plattenbau nicht von Architekten, sondern von
Marketingfachleuten entwickelt worden sei, kritisierte etwa der Tessiner Startarchitekt
Mario Botta. Eine Weltausstellung sei immer auch innovative und architektonische
Selbstdarstellung, was bei anderen Nationen, nicht aber bei der Schweiz, ersichtlich sei.

Insgesamt besuchten zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober rund 21 Mio. Personen
die Expo in Mailand. Rund 2,1 Mio. fanden dabei auch den Weg in den Schweizer
Pavillon, 70% von ihnen waren italienische Staatsbürgerinnen und -bürger und rund
10% stammten aus der Schweiz selber. Bundesrat Didier Burkhalter zog beim Abschluss
der Expo in Mailand Ende Oktober eine positive Bilanz. Erstens habe man die Kontakte
mit Italien verbessern können. Umfragen zeigten zweitens, dass rund 20% der
Besucherinnen und Besucher ein positiveres Bild der Schweiz hätten als vor dem
Rundgang im Schweizer Pavillon. Den vier Türmen wurde zudem drittens die beste
inhaltliche Publikumswirkung attestiert – was auch mit einem Preis honoriert wurde.
Insbesondere der Wasserturm, der sich auch aufgrund der hohen Temperaturen rasch
leerte, hatte vor Augen geführt, wie zentral ein intelligenterer Umgang mit der
endlichen Ressource Wasser ist – eine Erkenntnis, die laut Didier Burkhalter zentral sei
für die Schweizer Aussenpolitik. 25

AUTRE
DATE: 01.05.2015
MARC BÜHLMANN
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Anniversaires nationaux

Der Kanton Wallis schlug im Anschluss an die Erwägungen der
Verständigungskommissionen vor, die Landesausstellung im Kantonshauptort Sion zu
organisieren. Aber auch die Kantone Genf, Neuenburg und Tessin machten sich für eine
Landesausstellung 2000 auf ihrem Gebiet stark. Die Genfer Regierung präsentierte
eine Vorstudie, welche vorsieht, die Trilogie Leben, Denken und Schaffen spielerisch
darzustellen. Während das Projekt eines Walliser Komitees unter dem Titel "Demopolis
2000" eine Zukunftsstadt von ca. 60 Hektaren Fläche beim Kantonshauptort Sion
vorsieht, plant ein Neuenburger Komitee eine eher konventionelle Ausstellung mit
Kantons-, Bundes- und Europapavillons, verteilt zwischen dem Seeufer und dem
Passübergang Vue des Alpes. 26

AUTRE
DATE: 22.10.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Das Jubiläumsjahr 2015 - gedacht wurde insbesondere der historischen Ereignisse von
1215 (Morgarten) und 1315 (Marignano) - berührte die Romandie aus historischer
Perspektive aber auch in der gesellschaftlichen Debatte wesentlich marginaler als die
Deutschschweiz, da es die Westschweiz in ihrem heutigen Umfang erst seit 200 Jahren
gibt. Manifest und gefeiert wurde dieser Umstand in jenen drei Kantonen, die von den
Grossmächten am Wiener Kongress 1815 dem damaligen Schweizer Staatenbund
zuerkannt wurden: Genf, Wallis und Neuenburg. 
Der Kanton Genf machte mit einer zweimonatigen Bustour durch die ganze Schweiz
unter dem Motto "Genf besucht die Schweiz" auf das Jubiläum aufmerksam. Ziel der
Besuche von total 43 Städten war dabei durchaus auch, Werbung in eigener Sache zu
machen. Es ging einerseits darum, Dankbarkeit zu zeigen, andererseits aber auch
darum, die Bedeutung Genfs als Sitz für zahlreiche internationale Organisationen für
die Schweizerische Aussenpolitik aufzuzeigen. Ende April nahm die Rundfahrt auf dem
Bundesplatz in Bern ihren Anfang. Neben Soldaten der Compagnie des Vieux-
Grenadiers de Genève macht auch die gesamte Genfer Kantonsregierung in Bern ihre
Aufwartung.
Im Kanton Wallis, der den Bundesbrief offiziell am 7. August 1815 unterzeichnet hatte,
fanden das ganze Jahr über Jubiläumsaktionen statt. Höhepunkt war ein zweitägiges
Fest Anfang August unter dem Motto "Sion vibre". Rund 80'000 Personen besuchten
die Kantonshauptstadt, in der unter anderen zahlreichen Programmpunkten auch
Bundesrat Johann Schneider-Ammann und Nationalratspräsident Stéphane Rossini (sp,
VS) Festreden hielten. 
Im Kanton Neuenburg war das Bicentenaire bereits im Jahr 2014 mit unterschiedlichen
Festivitäten in verschiedenen Neuenburger Gemeinden begangen worden. Der
Entscheid, das ehemalige preussische Neuenburg der damaligen Eidgenossenschaft zu
unterstellen, war am Wiener Kongress bereits 1814 gefällt worden. Rechtsgültig wurde er
zwar erst 1815, Neuenburg hatte sich aber entschieden, die mit CHF 1,8 Mio.
budgetierten und vom Kanton und Privaten finanzierten Feierlichkeiten schon 2014
abzuhalten. 27

DÉBAT PUBLIC
DATE: 07.08.2015
MARC BÜHLMANN

Climat national

Interessante kantonale Unterschiede hinsichtlich des Vertrauens in die Judikative
lieferte eine Mitte März publizierte Nationalfondsstudie, in der rund 100 Personen pro
Kanton nach ihrer Meinung zu den kantonalen Gerichten befragt wurden. Nicht nur die
Beurteilung von Unabhängigkeit und Fairness durch die Gerichte, sondern auch das
Vertrauen in die Richterinnen und Richter variieren stark zwischen den Kantonen. Es
sind dabei die Kantone Wallis, Jura, Neuenburg, Genf, Obwalden und Schwyz, die durch
schlechte Beurteilung auffallen, während die beiden Appenzell und Basel-Stadt die
Rangliste anführen. Die Studie machte neben dem Wahlmodus der Richterinnen und
Richter hauptsächlich die Anzahl Laienrichterinnen und -richter, aber auch Justiz-
Affären für die Unterschiede verantwortlich. 28

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.03.2014
MARC BÜHLMANN
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